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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 4. September 2023 (Eingang: 5. 

September 2023) wurde die parlamentarische Initiative zur Erhöhung der 

Familienzulagen der Familienausgleichskasse FAK zur Vorprüfung an die Regierung 

übermittelt. 

Gemäss Art. 9a des Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontrollgesetzes (GVVKG) 

i.V.m. Art. 40 f. der Geschäftsordnung für den Landtag (GOLT) hat die Regierung 

ein Initiativbegehren von Mitgliedern des Landtags einer Vorprüfung zu 

unterziehen, bevor dieses im Landtag behandelt werden kann. Die Regierung 

überprüft dabei, ob die Initiative mit der Verfassung und den bestehenden 

Staatsverträgen übereinstimmt und in formeller Hinsicht den legistischen 

Grundsätzen entspricht. 

Die vorgeschlagene Anpassung des Familienzulagengesetzes (FZG) betreffend die 

Erhöhung der Familienzulagen ist verfassungsrechtlich und im Hinblick auf 

bestehende Staatsverträge unbedenklich. In legistischer Hinsicht sind geringfügige 

Anpassungen anzubringen. 

In der Initiativvorlage ist kein konkretes Datum angeführt (siehe Kapitel «II. 

Inkrafttreten»), sodass dieses zu ergänzen sein wird. Diesbezüglich ist zu beachten, 

dass die AHV-IV-FAK-Anstalten ab Beschlussfassung durch den Landtag eine 

Vorlaufzeit von mindestens einem Monat benötigen. Das Inkrafttreten sollte 

zudem unbedingt auf einen Monatsanfang gesetzt werden. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

BETROFFENE STELLEN 

AHV-IV-FAK-Anstalten 
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Vaduz, 3. Oktober 2023 

LNR 2023-1463 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und 

Antrag betreffend die Vorprüfung der parlamentarischen Initiative zur Erhöhung 

der Familienzulagen der Familienausgleichskasse FAK zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Am 4. September 2023 reichten die Abgeordneten Daniel Oehry, Wendelin 

Lampert, Albert Frick, Bettina Petzold-Mähr, Daniel Seger, Johannes Kaiser, Sascha 

Quaderer, Nadine Vogelsang, Sebastian Gassner, Elke Kindle und Franziska Hoop 

beim Parlamentsdienst eine Gesetzesinitiative zur Erhöhung der Familienzulagen 

der Familienausgleichskasse FAK ein. Der Wortlaut der Initiative samt Begründung 

ist diesem Bericht und Antrag als Beilage angefügt. 

Mit Schreiben des Landtagspräsidenten vom 4. September 2023 (Eingang: 5. 

September 2023) wurde diese parlamentarische Initiative zur Vorprüfung an die 

Regierung übermittelt. 
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Gemäss Art. 9a des Geschäftsverkehrs- und Verwaltungskontrollgesetzes (GVVKG) 

i.V.m. Art. 40 f. der Geschäftsordnung für den Landtag (GOLT) überprüft die 

Regierung innert einer Frist von sechs Wochen ab Überweisung, ob die Initiative 

mit der Verfassung und den bestehenden Staatsverträgen übereinstimmt und in 

formeller Hinsicht den legistischen Grundsätzen entspricht. 

2. VORPRÜFUNG DER INITIATIVE 

2.1 Übereinstimmung mit der Verfassung 

Gemäss Art. 64 Abs. 3 LV bedarf ein Initiativbegehren, wenn aus dem zu 

erlassenden Gesetz eine einmalige, im Finanzgesetz nicht schon vorgesehene oder 

eine länger andauernde Belastung erwächst, eines Bedeckungsvorschlags, wenn 

es vom Landtag behandelt werden soll. Dies gilt nur dann nicht, wenn das 

Begehren auf die Erlassung eines durch die Verfassung bereits vorgesehenen 

Gesetzes gerichtet ist. Gemeint sind damit jene Rechtsvorschriften, die nähere 

Bestimmungen zu den in der Verfassung verankerten Vorschriften zu enthalten 

haben.1 

Gemäss Art. 44 FZG2 werden die Mittel für die Familienzulagen aufgebracht durch 

a) die Beiträge der Arbeitgeber, b) die Beiträge der Selbständigerwerbenden, der 

Arbeitnehmer ohne beitragspflichtigen Arbeitgeber, der Nichterwerbstätigen und 

durch die Beiträge von der Rentnersteuer unterstehenden Personen, c) den 

Beitrag des Landes sowie d) die Erträgnisse aus dem Vermögen der Anstalt. 

Gemäss Art. 47 Abs. 1 FZG (Defizitgarantie des Landes) ersetzt das Land der FAK-

Anstalt den entsprechenden Differenzbeitrag, sofern das Vermögen der Anstalt 

                                                      
1 Bussjäger, Art. 64 LV, in: Liechtenstein-Institut (Hrsg.): Kommentar zur liechtensteinischen Verfassung. 

Online-Kommentar, Bendern 2016, www.verfassung.li (Stand: 10. Februar 2017). 
2  Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen (Familienzulagengesetz; FZG), LGBl. 1986 Nr. 28 

i.d.g.F. 
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auf Ende eines Kalenderjahres nicht die Höhe der in diesem Jahr aufgewendeten 

Jahresausgabe erreicht. Gemäss Abs. 2 wird der Beitrag des Landes aus den 

allgemeinen Staatsmitteln aufgebracht. 

Die gegenständliche Initiative bezweckt die Erhöhung der Familienzulagen der 

Familienausgleichskasse (FAK). Die Initianten machen Angaben hinsichtlich der 

daraus resultierenden Kosten bzw. der Auswirkungen der Teuerungsanpassung 

auf die Entwicklung des FAK-Fonds. Eine direkte Auswirkung auf den 

Staatshaushalt besteht nicht. 

Insgesamt ist die vorliegende Initiative verfassungsrechtlich unbedenklich. 

2.2 Übereinstimmung mit bestehenden Staatsverträgen 

Der gegenständlichen Initiative zur Erhöhung der Familienzulagen der 

Familienausgleichskasse (FAK) stehen keine einschlägigen staatsvertraglichen 

Bestimmungen entgegen. 

2.3 Legistische Prüfung in formeller Hinsicht 

Gemäss Art. 9a Abs. 2 GVVKG hat die Regierung im Rahmen der Vorprüfung von 

parlamentarischen Gesetzesinitiativen auch zu untersuchen, ob die 

Initiativvorlagen in formeller Hinsicht den legistischen Grundsätzen entsprechen. 

Die legistisch geprüfte Initiativvorlage liegt diesem Bericht bei. Die Änderungen 

gegenüber dem von den Initianten eingereichten Entwurf sind unterstrichen und 

betreffen insbesondere den Titel, den Ingress sowie einige 

Änderungsanweisungen und Überschriften. 
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3. INHALTLICHE STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

3.1 Finanzielle Auswirkungen 

Die Initiative sieht vor, sämtliche Leistungsarten der Familienausgleichskasse (FAK) 

um rund 9% zu erhöhen und damit die seit der letzten Anpassung im Jahr 2007 

eingetretene Teuerung auszugleichen. Die Initianten gehen von Mehrkosten in 

Höhe von jährlich CHF 4.5 Mio. aus. 

Gemäss Berechnungen der AHV-IV-FAK-Anstalten liegen die Kostenfolge höher als 

in der Initiative angenommen. Darin wurde das Leistungsvolumen der FAK aus 

dem Jahre 2022 in Höhe von CHF 49.76 Mio. mit 9% multipliziert, was einen Betrag 

von CHF 4.48 Mio. ergibt. Diese Berechnung ist jedoch zu stark vereinfachend. 

Richtigerweise sollte ein längerer Zeitraum als Ausgangsbasis herangezogen 

werden. Der Durchschnitt der letzten fünf Jahre liegt bei CHF 50.98 Mio. Das 

höchste Ausgabenvolumen der letzten fünf Jahre war im Jahr 2020 und liegt bei 

CHF 53.11 Mio. (vor den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie). Vor allem aber 

wurde in der Betrachtungsweise der Initiative der Mechanismus des 

Differenzausgleichs nicht berücksichtigt: 

Für Kinder von Grenzgängern, für die ein Anspruch auf eine gleichartige 

ausländische Zulage besteht, geht die Zulage des Wohnstaates vor. Ist diese 

ausländische Zulage geringer als die vergleichbare Zulage in Liechtenstein, 

entrichtet die liechtensteinische FAK einen Differenzausgleich (d.h. die Differenz 

zwischen der tieferen ausländischen und der höheren liechtensteinischen 

Zulagen).3 

                                                      
3  Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel: Die Zulage für Kinder über 16 Jahren (in Ausbildung) beträgt im 

Kanton St. Gallen CHF 3'360 pro Jahr (CHF 280.- monatlich). Der Anspruch in Liechtenstein liegt bei CHF 
3'960 pro Jahr (CHF 330.- pro Monat). Der Differenzausgleich beträgt CHF 600. Wird nun die 
liechtensteinische Leistung um CHF 360 (CHF 30.- pro Monat) erhöht, so beträgt der Differenzausgleich 
neu CHF 960.- pro Jahr und ist damit um 60% höher als die vorgenannten CHF 600. 
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Exakter ist es, die Kostenfolge mit den konkreten Zahlen der FAK zu ermitteln. Wie 

in der folgenden Tabelle entnommen werden kann, ergeben sich unter 

Berücksichtigung der konkreten Zahlen für die FAK jährliche Zusatzausgaben von 

rund CHF 6.5 Mio. 

 Bezüger 
Kinder 

pro 
Bezüger 

Monate Erhöhung Kosten 

laufende monatliche 
Kinderzulagen 

5’900 1.7 12 CHF 30.00 CHF 3'610'800.00 

laufende monatliche 
Alleinerziehendenzul. 

590 1.7 12 CHF 10.00 CHF 120'360.00 

einmalige 
Geburtszulagen 

1’100 1 - CHF 200.00 CHF 220'000.00 

Differenzausgleich 4’400 1.7 12 CHF 30.00 CHF 2'692'800.00 

Total     CHF 6'643'960.00 
Tabelle 1: Zusatzausgaben pro Jahr für die FAK 

Die FAK-Jahresausgaben in Reserve würden bei Zusatzausgaben von jährlich CHF 

10 Mio bis ins Jahr 2040 prognostisch gleichbleiben. In anderen Worten, 

Zusatzausgaben von jährlich CHF 10 Mio. wären für die FAK finanzierbar, ohne 

dass sich in den kommenden knapp 20 Jahren die Reserven der FAK reduzieren. 

Das heisst, die oben berechneten Zusatzausgeben von jährlich rund CHF 6.5 Mio. 

für die vorgesehene Erhöhung der genannten Leistungsarten der 

Familienausgleichskasse wären für die FAK grundsätzlich finanzierbar. 

Zu berücksichtigen gilt hierbei allerdings, dass im Vernehmlassungsbericht vom 

13. Dezember 2022 betreffend die Umsetzung der Elternzeit-Richtlinie (EU) 

2019/1158 vorgeschlagen wurde, die bezahlte Elternzeit ebenfalls über die FAK zu 

finanzieren. Dieser Vorschlag wurde grossmehrheitlich gutgeheissen. 

Die gleichzeitige Finanzierung der Elternzeit (mit geschätzten Kosten von 6.7 Mio. 

pro Jahr gemäss Vernehmlassungsvorlage) und der Erhöhung sämtlicher 

Leistungsarten der Familienausgleichskasse (FAK) im Sinne der gegenständlichen 

parlamentarischen Initiative (rund 6.5 Mio. pro Jahr) würde zu Mehrausgaben der 
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FAK in Höhe von rund 13.2 Mio. pro Jahr und somit zu einer Minderung der FAK-

Reserven führen. 

Zu bedenken gilt es zudem, dass die im Rahmen der Vernehmlassungsvorlage 

vorgeschlagene Vergütung der Elternzeit von zahlreichen Teilnehmenden als zu 

gering eingestuft worden ist. Würde diese Vergütung nach oben angepasst, 

würden die Ausgaben der FAK zusätzlich ansteigen und die FAK-Reserven stärker 

gemindert. 

Im Ergebnis bedeutet dies folgendes: Sollen beide Leistungen (Vergütung der 

Elternzeit und Erhöhung sämtlicher Leistungsarten der FAK) über die FAK 

finanziert werden, so wären zur Vermeidung einer Verminderung der FAK-

Jahresausgaben in Reserve voraussichtlich neue Zuwendungen an die FAK 

notwendig. Diese könnten beispielsweise über eine Erhöhung des 

Arbeitgeberbeitrags an die FAK oder die Einführung von Arbeitnehmer-

Lohnabzügen zur Finanzierung der FAK erfolgen. 

Alternativ wären andere Finanzierungsmodelle zu prüfen. Aus diesem Grund ist 

die Regierung im Rahmen der Postulatsbeantwortung betreffend finanzielle 

Entlastung von Familien zum Schluss gekommen, dass die geforderte Beurteilung 

der Finanzierbarkeit derzeit nicht sinnvoll erscheint, bevor entschieden ist, ob die 

bezahlte Elternzeit durch die FAK finanziert werden soll, was Einfluss auf die 

Finanzierbarkeit einer generellen Erhöhung der Familienzulagen hat.4 Folglich 

wäre es aus Sicht der Regierung zu begrüssen, wenn der Bericht und Antrag zur 

vorliegenden Initiative und die Vorlage zur Elternzeit für die gleiche 

Landtagssitzung traktandiert würden. 

                                                      
4  Vgl. auch Postulatsbeantwortung betreffend finanzielle Entlastung von Familien, Bericht und Antrag Nr. 

107/2022 Seite 4 und 27. 
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3.2 Inkrafttreten 

In der Initiativvorlage ist kein konkretes Datum angeführt (siehe Kapitel «II. 

Inkrafttreten»), sodass dieses zu ergänzen sein wird. Diesbezüglich ist zu 

beachten, dass die AHV-IV-FAK-Anstalten ab Beschlussfassung durch den Landtag 

eine Vorlaufzeit von mindestens einem Monat benötigen. Das Inkrafttreten sollte 

zudem unbedingt auf einen Monatsanfang gesetzt werden. 

Ein rückwirkendes Inkrafttreten wäre wohl theoretisch möglich, darauf sollte aber 

verzichtet werden. Denn dies würde sowohl bei der FAK als auch beim 

liechtensteinischen Arbeitgeber zu einem Mehraufwand führen. Während eine 

Erhöhung der Zulagen pro futuro die FAK innert Monatsfrist problemlos selber 

durchführen kann, wäre eine rückwirkende Anpassung IT-mässig komplexer und 

damit auch fehleranfälliger. Eine Abrechnung der rückwirkenden Leistungen 

müsste durch den externen IT-Partner programmiert werden. Eine Nachzahlung 

würde zudem auch den Erlass einer weiteren Verfügung bedingen. Bei einem in 

Liechtenstein arbeitenden Grenzgänger ist die Familienzulage über den 

liechtensteinischen Arbeitgeber zusammen mit dem Lohn an seine 

Mitarbeitenden auszubezahlen. Bei einer rückwirkenden Erhöhung der Zulagen 

hätte nun dieser Arbeitgeber einen Mehraufwand, da er seinen – in der Frist der 

Rückwirkung – aus dem Betrieb ausgetretenen Mitarbeitenden die 

Erhöhungsdifferenz separat weiterleiten müsste. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem 

Landtag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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Beilage 2 

Legistisch geprüfte Initiativvorlage 

(Änderungen der Regierung sind unterstrichen) 

Gesetz 

vom ... 

über die Abänderung des Familienzulagengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Dezember 1985 über die Familienzulagen 

(Familienzulagengesetz; FZG), LGBI. 1986 Nr. 28, in der geltenden Fassung, wird 

wie folgt abgeändert: 

Art. 29 Abs. 2 bis 4 

2) Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind monatlich 310 Franken. Sie erhöht 

sich mit Beginn des Monats, in dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet, auf 

monatlich 360 Franken. 
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3) Sobald und solange eine anspruchsberechtigte Person Zwillinge oder 

mehr als zwei zulagenberechtigte Kinder hat, beträgt die Kinderzulage monatlich 

360 Franken für jedes Kind. Stirbt eines dieser zulagenberechtigten Kinder, so 

bleibt der erhöhte Ansatz für die verbleibenden Kinder bestehen. 

4) Die Kinderzulage einer Vollwaise beträgt monatlich 310 Franken. Sie 

erhöht sich mit Beginn des Monats, in dem die Vollwaise das 10. Lebensjahr 

vollendet, auf monatlich 360 Franken. Sobald und solange mehr als zwei 

zulagenberechtigte Vollwaisen sich in einem gemeinsamen Haushalt befinden, 

beträgt die Zulage monatlich 360 Franken für jede dieser Vollwaisen. 

Art. 32 

Höhe der Geburtszulagen 

Die Geburtszulage beträgt für jedes lebend oder tot geborene Kind sowie für 

ein Adoptivkind 2 500 Franken. Bei Mehrlingsgeburten wird eine Geburtszulage 

von 3 050 Franken pro Kind ausgerichtet. 

Art. 34 Abs. 3 

3) Die Alleinerziehendenzulagen werden zusätzlich zu den Kinderzulagen 

ausgerichtet und betragen monatlich 120 Franken für jedes Kind. Die Bestimmung 

von Art. 26 Abs. 3 über die Ausrichtung eines Teils der Zulagen bei nicht voll 

beschäftigten oder nebenberuflich beschäftigten Personen ohne zivilrechtlichen 

Wohnsitz im Inland findet auch bezüglich der Alleinerziehendenzulagen 

sinngemäss Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am xx.xx.xxxx in Kraft. 


